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Hinweise zur Feststellung

Eine Anerkennung, dass die tatsächliche Geschäftsführung (§ 63 AO) den für die Anerkennung
der Steuerbegünstigung notwendigen Erfordernissen entspricht, ist mit dieser Feststellung nicht
verbunden.

Diese Feststellung bindet das Finanzamt hinsichtlich der Besteuerung der Körperschaft und der
Steuerpflichtigen, die Zuwendungen in Form von Spenden und Mitgtiedsbeiträgen an die Körper-
schaft erbringen (§ 60ä Abs. 1 Satz 2 ÄO). Die Bihdungswirkung dieser Feststellung entfällt ab
dem Zeitpunkt, in dem die Rechtsvorschriften, auf denen die Feststellung beruht, aufgehoben
oder geändert werden (§ 60a Abs. 3 AO). Tritt bei den für die Feststellung erheblichen Verhält-
nissen eine Änderung ein, ist die Feststellung mit Wirkung vom Zeitpunkt der Änderung der Ver-
hältnisse aufzuheben (§ 60a Abs. 4 AO).

Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahme der Steuervergünstigungen auch von dertat-
sächlichen Geschäftsführung abhängt, die der Nachprüfung durch das Finanzamt - ggf. im Rah-
men einer Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächliche Geschäftsführung muss auf die aus-
schtießliche und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und den
Bestimmungen der Satzung entsprechen.

Dies muss durch ordnungsgemäße Aufzeichnungen (insbesondere Aufstellung der Einnahmen
und Ausgaben, Tätigkeitsbericht, Vermögensübersicht mit Nachweisen über Bildung und Ent-
Wicklung der Rücklagen) nachgewiesen werden <§ 63 AO). Über die Steuervergünstigungen
nach den einzelnen Steuergesetzen wird im Rahmen des Veranlagungsverfahrens entschieden.

(n jedem Falle ist die Körperschaft insoweit ertragsteuerpflichtrg, afs sie einen wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb unterhält, der kein Zweckbetrieb ist. Soweit Körperschaftsteuerpflicht gegeben
ist, besteht im gleichen Umfang Gewerbesteuerpflicht. Durch die Gewährung der Steuerbefrei-
ung von der Körperschaft- und Gewerbesteuer wird die Umsatzsteuerpflicht grundsätzlich nicht
berührt.

Bei Beschäftigung von Arbeitnehmern sind Lohnsteuer, Solidaritätszuschtag und ggf. Kirchen-
Steuer einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen.

Hinweise zur Steuerbegünstigung

Die Körperschaft fördert

folgende gemeinnützige Zwecke:
Erziehung, Bildung, Naturschutz und Landschaftspflege

52 Abs. 2 Satz 1 Nr; n 7, 8AO .
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Hinweise zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen

Zuwendungsbestätigungen für Spenden
Die Körperschaft ist berechtigt, für Spenden, die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zugewen-
det werden, Zuwendungsbestätigüngen nach amtlich vOTgeschriebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1
EStDV) auszustellen.
Die amtlichen Muster für die Ausstellung steuerlicher Zuwendungsbestätigungen stehen im In-
ternet unter htt s://www.formulare-bfinv.de als ausfüllbare Formulare zur Verfü un .

Zuwendungsbestätigungen für Spenden i. S. des § 50 Abs. 1 .EStDV dürfen nur ausgestellt wer-
den, wenn das Datum dieses Feststellungsbescheides nicht länger als drei Kalenderjahre zu-
rücktiegt und bisher kein Freistetlungsbescheid oder keine Freistellung mittels Anlage zum Kör-
perschaftsteuerbescheid erteilt wurden. Die Frist ist taggenau zu berechnen (§ 63 Abs. 5 AO).

Haftung bei unrichtigen Zuwendungsbestätigungen

Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung ausstellt oder ver-
anlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigyng angegebenen steuerbe-
günstigten Zwecken verwendet werden, hattet für die entgangene Steuer.

Dabei wird die entgangene Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer mit 30 %, die entgan-
gene Gewerbesteuer pauschal mit 15 % der Zuwendung angesetzt (§ 10b Abs. 4 EStG,
§ 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG).

Hinweise zum Kapitalertragsteuerabzug

Bei Kapitalerträgen, die;bis zum 31. 12.2022 zufließen, reicht für die Abstandnahme vom
Kapitalertragsteuerabzug nach § 44 a Abs. 4 und 7 Satz 1 Nr. 1, sowie Abs. 4b Satz 1 Nr. 3 und
Abs. 10 Satz 1 Nr. 3 EStG die Vorlage dieses Feststellungsbescheides oder die Überlassung ei-
ner amtlich beglaubigten Kopie dieses Feststellungsbescheides aus. Das Gleiche gilt bis zum
o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von Kapitalertragsteuer nach § 44b Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 EStG
durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut. Soweit die Kapitalerträge
i. S. des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. la EStG einen Betrag von 20.000 Eure übersteigen, ist ein Steu-
erabzug in Höhe von drei Fünfteln vorzunehmen; wenn der Gläubiger bei Zuftuss der Kapitaler-
träge nicht seit mindestens einem Jahr ununterbrochen wirtschaftlicher Eigentümer der Aktien
oder Genussscheine ist.

Die Vorlage dieses Feststellungsbescheides ist unzulässig, wenn die Erträge in einem wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb anfallen, für den die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausge-
schlössen ist.



-4-

Begründung und Nebenbestimmung

Rechtsbehelfsbelehrung

Die in diesem Bescheid enthaltenen Verwattungsakte können mit dem Einspruch angefochten
werden. Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt
ändert oder ersetzt, gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Ein-
Spruch) eine zulässige Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In die-
sem Fall wird der neue Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.

Der Einspruch ist beim Finanzamt München schriftlich einzureichen, diesem elektronisch zu
übermitteln oder dort zur Niederschrift zu erklären.

Die Frist für die Einlegung des Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des Ta-
ges, an dem Ihnen dieser Bescheid bekanntgegeben worden ist. Bei Zusendung durch einfa-
chen Brief oder Zustellung mittels Einschreiben durch Übergabe gilt die Bekanntgabe mit dem
dritten Tag nach Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem späte-
ren Zeitpunkt zugegangen ist. Bei Zustellung mit Zustellungsurkunde oder mittels Einschreiben
mit Rückschein oder gegen Empfangsbekenntnis ist Tag der Bekanntgabe der Tag der Zustel-
lung.

^

Ihr Finanzamt
(Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig)

'1'W^^E

^

Datenschutzhinweis
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte
nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie
bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie un-
ter www.finanzamt. de (unter der Rubrik »Datenschutz") oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.
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für

Vanessa Weber Stiftung für Bildung und Nachhaltigk'eit
Landshuter Allee 11 80637 München

Sehr geehrte Steuerzahlerin,
sehr geehrter Steuerzahler,

das Finanzamt hat Ihnen die Steuernummer

143/235/84193
zugeteilt. . .'

Sie gilt für:
Körperschaftsteuer

Bitte geben Sie immer die Steuernummer an, wenn Sie sich
an das Finanzamt wenden.

Sie erleichtern uns auch im Zahlungsverkehr die Arbeit, wenn
Sie den Verwendungszweck für Ihre Zahlung genau angeben
(Steuernummer, Steuerart und Zahlungszeitraum).
Sollten Sie . am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen wollen, verwend'en
Sie für die Erteilung des Mandats bitte den Vordruck Ihres Finanzamts,
den Sie auf der Homepage Ihrer Finanz Verwaltung finden.

Wir danken für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Finanzamt



Datenschutzhinweis:

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener
Daten in der Steuer Verwaltung und über. ihre Rechte nach
der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprech-
Partner in Datenschutz fragen entnehmen Sie bitte dem
allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung.
Dieses Informationsschreiben finden Sie unter
www. finanzamt. de (unter der Rubrik "Datenschutz") oder
erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.



Allgemeine Informationen zur Umsetzung
der datenschutzrechtlichen Vorgaben der

Artikel 12 bis 14 der Datenschutz-Grundverordnung
in der Steuerverwaltung

Vorwort

Nahezu alle Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen treten mit der
S teuer Verwaltung - insbesondere den Finanzämtern - früher oder später
in Kontakt, weil sie Steuererklärungen abgeben und Steuern zahlen
müssen und Erstattungen oder auch Kindergeld beanspruchen können.
Hierbei müssen personenbezogene Daten verarbeiCet werden.

Die nachfolgenden. Informationen betreffen die Verarbeitung personen-
bezogener Daten zu steuerlichen. Zwecken, soweit. die Abgabenordnung
.unmittelbar oder mittelbar -anzuwenden ist. Ausgenommen ist die Verar-
Leitung personenbezogener Daten durch Zollbehörden (z. B. Zölle,
Einfuhrumsatzsteuer und Kraftfahrzeugsteuer).

Im Besfceuerungsverfahren sind Daten personenbezogen, wenn sie einer
natürlichen Person, einer Körperschaft (z. B. 'Verein, Kapitalgesell-
schaft) , einer Personenvereinigung oder eiß'er Vermögensmasse zugeordnet
werden können. Keine personenbezogenen Daten sind 'anonymisierte"Daten

Wenn Finanzbehörden personenbezogehe Daten verarbeiten, bedeutet das,
dass sie diese Daten z. B. erheben, speichern, verwenden, übermitteln,
zum Abruf bereitstellen oder löschen.

Im Folgenden informieren wir Sie darüber, welche personenbezogenen
Daten wir erheben, bei wem wir sie erheben und was wir mit diesen Daten
machen. Außerdem informieren wir Sie über -Ihre Rechte in Datenschutz -
fragen und an wen. Sie sich diesbezüglich wenden können.

Inhaltsverzeichnis

l

2

3

4

5
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9.

Wer sind wir?
Wer sind Ihre' Ansprechpartner?
Zu welchem Zweck verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten?
Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir?
Wie verarbeiten wir diese Daten?
Unter welchen Voraussetzungen dürfen wir Ihre Daten an Dritte
weitergeben?
Wie lange speichern wir Ihre Daten?
Welche Rechte (Auskunftsrecht, Widerspruchsrecht usw. ) haben Sie?
Wo bekommen Sie weitergehende Informationen?

l. Wer sind wir?

"Wir" sind die Finanzbehörden des Bundes* und der Länder und für die
Verarbeitung personenbezogener Daten zu steuerlichen Zwecken verant-
wörtlich.

Ausnahme: Zollverwaltung



2. Wer sind Ihre Ansprechpartner?

Fragen in datenschutzrechtlichen Angelegenheiten können Sie an die
verantwortliche Finanzbehörde, vertreten durch die Behördenleitung,
richten.

Im Regelfall sind die Finanzämter für die Verarbeitung personenbezogener
Daten verantwortlich, beim Kindergeld die Familienkassen. Die übrigen
Finanzbehörden (z. B. Finanzministerium, Bundeszentralamt für Steuern,
Oberfinanzdirektion, Landesamt für Steuern) sind für die Verarbeitung
personenbezogener Daten nur verantwortlich, soweit sie diese Daten zur
Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben verarbeiten.

Darüber hinaus können Sie sich an den Datenschutzbeauftragten der
jeweils verantwortlichen Finanzbehörde wenden.

Die entsprechenden Kontaktdaten für die Landesfinanzbehörden finden Sie
unter www. finanzamt. de in den jeweiligen landesspezifischen Übersichten,
für das Bundesministerium der Finanzen unter
www. bundesfinanzministerium. de und für das Bundeszentralamt für Steuern
und die Familienkassen unter www. bzst. de.

3. Zu welchem Zweck verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten?

Um unsere Aufgabe zu erfüllen, die Steuern nach den Vorschriften der
Abgabenordnung und der Steuergesetze gleichmäßig festzusetzen und zu
erheben, benötigen wir personenbezogene Daten (§ 85 der Abgabenordnung).

Ihre personenbezogenen Daten werden in dem steuerlichen Verfahren verar-
beitet, für das sie erhoben wurden (§ 29b der Abgabenordnung) . Nur in
den gesetzlich ausdrücklich zugelassenen Fällen dürfen wir die zur
Durchführung eines steuerlichen Verfahrens erhobenen personenbezogenen
Daten auch für andere steuerliche oder nichtsteuerliche Zwecke verarbei-
ten (Weiterverarbeitung nach § 29c Absatz l der Abgabenordnung) .

Beispiel zur Verarbeitung:
Die mit der Einkommensteuererklärung von der Finanzbehörde erhobenen
Daten werden bei der Einkommensteuerveranlagung verarbeitet.

Beispiel zur Weiterverarbeitung:
In bestimmten Fällen werden einzelne Besteuerungsgrundlagen gesondert
festgestellt (z. B. Einkünfte aus der Beteiligung an einer Personen-
gesellschaft). Hierzu werden die Angaben aus der Feststellungserklä-
rung in einem selbständigen Verfahren, dem Feststellungsverfahren,
verarbeitet. Die auf diese Weise festgestellten Besteuerungsgrundlagen
und weitere erforderliche Daten werden den Finanzbehörden mitgeteilt,
die für die Besteuerung der Beteiligten zuständig sind. Diese verar-
heiten die mitgeteilten Daten weiter, indem sie diese Daten im Steuer-
festsetzungsverfahren, z. B. bei der Einkommensteuer, berücksichtigen.

Die Finanzämter verwalten insbesondere die folgenden Steuern:
- Einkommensteuer (einschließlich Lohnsteuer und Kapitalertragsteuer),
- Körperschaftsteuer,
- Solidaritätszuschlag,
- Kirchensteuer**,
- Gewerbesteuer***,
- Erbschaft-/Schenkungsteuer,
- Grundsteuer***,

** Ausnahme: Freistaat Bayern
*** Soweit die Länder die Verwaltung nicht den Gemeinden übertragen

haben.



- Umsatzsteuer (ohne- Einfuhrumsafczsteuer),
- Grunderwerbsteuer,
- Rennwett- und Lotteriesteuer..

Das Bundeszentralamt für Steuern hat nach § 5 des Finanzverwalfcungsge-
setzes insbesondere die folgenden Aufgaben:
- Vergabe der steuerlichen Identifikationsnummer (idNr. ),
- Bildung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM),

Mitwirkung bei Außenpruf ungen,
Erstattung und Freistellung von deutschen Abzugssteuern,

- zentrale Sammlung und Auswertung- von steuerlichen Auslandsbeziehungen,
- Vergütung von Vorsteuerbeträgen an Unternehmen,
- Vergabe der Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer (uSt-ID) ,
- Kindergeldbearbeitung, wofür sich das Bundes zentralamt für Steuern der

Familienkassen bedient.

B. Lohnsteuer, Kapital-

4.. Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir?

Wir verarbeiten insbesondere folgende per. sonenbezogene Daten:
Persönliche Identifikations- und Kontaktangaben,
z. B. Vor- und Nachname,, Adresse, Geburtsdatum und -ort, Steuer-
nummer, Identifikationsnummer, E-Mail-Adresse, Telefonm. unmer.

Für die Festsetzung und Erhebung der Steuern erforderliche
Informationen,
z. B.
o Einnahmen ('z. . B, Arbeitslohn, Betriebseinnahmen, Einnahmen aus

Vermietung und Verpachtung, Kapitalerträge, Renten),
o Ausgaben (z. B. Werbungskosten, Betriebsausgaben, Sonderausgaben

und außergewöhnliche Belastungen),
o von Dritten einbehaltene Steuern (z

ertragsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer),
o Familienstand und Kinder,
o Lohnsteuerklasse,
o Beruf,
o Bankverbindung,
o Angaben über geleistete oder erstattete Steuern,
o Angaben über abgegebene Steuererklärungen und gestellte Anträge

sowie Rechtsbehelfe.

Besondere Kategorien'personenbezogener Daten, sogenannte "sensible Da-
ten", ' erheben wir ebenfalls nur dann, wenn dies für das Besteuerungsver-
fahren erforderlich ist. So benötigen wir z. B. Angaben über die Reli-
gionszugehörigkeit, um Kirchensteuerzahlungen als Sonderausgaben berück-
sichtigen zu können, oder Angaben über Erkrankungen/Behinderungen, um
entsprechende Aufwendungen als außergewöhnliche Belastungen abzuziehen.
Wir erheben Ihre persönenbezogenen Daten in erster Linie bei Ihnen
selbst, z. B. durch Ihre Steuererklärungen, Mitteilungen undAnträge.

Darüber hinaus erheben wir Ihre personenbezogenen Daten bei' Dritten,
soweit diese gesetzlich zur Mitteilung an uns verpflichtet sind.

Beispiele:
- Arbeitgeber übermitteln in der Lohnsteuerbescheinigung z. B. Daten

über den Arbeitslohn, -die einbehaltenen Steuern und die geleisteten
Sozialversicherungsbeiträge,

- Rentenversicherungsträger übermitteln in der Rentenbezugsmitteilung
z. B. Daten über Rentenzahlungen und einbehaltene Kranken- und
Pflegeversicherungsbeiträge,

- Private Krankenversicherungen übermitteln z. B. Daten über geleiste-
te und ggf. erstattete Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge,



- Sozialbehörden übermitteln Daten über Lohnersatzleistungen,
- Kreditinstitute übermitteln Daten über vom Kapitalertragsteuerabzug

freigestellte Kapitalerträge,
- Gemeinden übermitteln Daten über Gewerbeanmeldungen und Meldedaten,
- Notare übermitteln Daten über Grundstücks Veräußerungen, Gesell-

schaftsverträge, Erbverfcräge und Schenkungsverträge,
- Behörden übermitteln Daten über Zahlungen und Verwaltungsakte,
- öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten übermitteln Daten über

Honorare.

Außerdem erhalten wir steuerrelevante Informationen von anderen Finanz -
behörden oder im Wege des zwischenstaatlichen Informationsaustauschs.

Können wir einen steuerrelevanten Sachverhalt nicht mit Ihrer Hilfe auf-
klären, dürfen wir Sie betreffende personenbezogene Daten auch durch
Nachfragen bei Dritten erheben (z. B. Auskunftsersuchen an den Arbeit-
geber). Im Vollstreckungsverfahren können wir Daten bei Drittschuldnern
(z. B. Kreditinstitut oder Arbeitgeber) erheben.

Zudem können wir öffentlich zugängliche Informationen (z. B. aus
Zeitungen, öffentlichen Registern oder öffentlichen Bekanntmachungen)
verarbeiten.

5. Wie verarbeiten wir diese Daten?

Im weitgehend automationsgestützten Besteuerungsverfahren werden ihre
personenbezogenen Daten gespeichert und dann in zumeist maschinellen
Verfahren der Festsetzung und Erhebung der Steuer zugrunde gelegt. Wir
setzen dabei technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein,
um Ihre personenbezogenen Daten gegen unbeabsichtigte oder unrechtmäi?>ige
Vernichtung, Verlust oder Veränderung sowie gegen unbefugte Offenlegung
oder unbefugten Zugang zu schützen. Unsere Sicherheitsstandards ent-
sprechen stets den aktuellsten technologischen Entwicklungen.

Rechtsverbindliche Entscheidungen treffen wir nur dann auf Grundlage
einer "vollautomatischen" Verarbeitung personenbezogener Daten, wenn
dies gesetzlich zugelassen ist .(z. B. "vollautomatischer" Steuer-
bescheid nach § 155 Absatz 4 der Abgabenordnung).

6. Unter welchen Voraussetzungen dürfen wir Ihre Daten an Dritte
weitergeben?

Alle personenbezogenen Daten,. die uns in einem steuerlichen Verfahren
bekannt geworden sind, dürfen wir nur dann an andere Personen oder Stel-
len (z. B. an Finanzgerichte, Krankenkassen, Rentenversicherungsträger
oder andere Behörden) weitergeben, wenn Sie dem zugestimmt haben oder
die Weitergabe gesetzlich zugelassen ist.

Beispiele:
- Mitteilung der Grundsteuer- und Gewerbesteuermessbeträge an die für

die Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer bzw. der Gewerbesteuer
zuständigen Gemeinden,

- Mitteilungen an Körperschaften des öffentlichen Rechts (z. B.
Kammern und Innungen) zur Festsetzung von solchen Abgaben, die an
Besteu. erungsgrundlagen, Sfceuermessbeträge oder Steuerbeträge
anknüpfen,

- Mitteilungen an die gesetzliche Sozialversicherung, an die Bundes-
agentur für Arbeit und die Künstlersozialkasse, soweit die Kenntnis
personenbezogener Daten für die Feststellung der Versicherungs-
Pflicht oder die Festsetzung von Beiträgen einschließlich der
Künstlersozialabgabe erforderlich ist,

6



- Mitteilungen an Sozialbehörden zur Bekämpfung der illegalen
Beschäftigung und des Leisfcungsmissbrauchs,

- Mitteilungen der Familienkassen an Bezügestellen des öffentlichen
Dienstes zur Festsetzung von Gehaltsbestandteilen, die .an das
Kindergeld anknüpfen.

7. wie lange speichern wir ihre Daten?

Personenbezogene Daten müssen wir solange speichern, wie sie für das
Besteuerungsverfahren erforderlich sind. Maßstab hierfür sind die
steuerlichen Verjährungsfristen, (§§ 169 bis 171 der Abgäbenordnung
sowie §§ 228 bis 232 der Abgabenordnung);

Wir dürfen Sie betreffende personenbezogene Daten auch speichern, um
diese für künftige steuerliche Verfahren zu verarbeiten -(§ 88a der
der Abgabenordnung).

8. Welche Rechte (Auskunftsrechfc, Widerspruchsrecht usw. ) haben Sie?

Sie haben nach der Datenschutz-Grundverordnung verschiedene Rechte.
Einzelheiten ergeben sich insbesondere aus Artikel 15 bis 18 und 21
der Datenschutz-Grundverordnung.

Recht auf Auskunft

Sie können Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen
Daten verlangen. In ihrem Auskunftsantrag sollten Sie Ihr Anliegen
präzisieren, um uns das Zusammenstellen der erforderlichen Daten zu
zu erleichtern. Daher sollten in dem Antrag möglichst Angaben zum
konkreten Verwaltungsverfahren (z. B. Steuerart und Jahr) und zum
Verfahrensabschnitt (z. B. Festsetzung, Vollstreckung) gemacht werden.

Recht auf Berichtigung
Sollten die Sie betreffenden Angaben nicht (mehr) zutreffend sein,
können Sie eine Berichtigung verlangen. Sollten Ihre Daten unvoll-
ständig sein, können Sie eine Vervollständigung verlangen.

Recht auf Löschung
Sie können die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.
Ihr Anspruch auf Löschung hängt u. a. davon ab, ob die Sie be-
treffenden Daten von uns zur Erfüllung unserer gesetzlichen Aufgaben
noch benötigt werden (vgl. oben 7. ).

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung der Sie betref-
fenden Daten zu verlangen. Die Einschränkung steht einer Verarbeitung
nicht entgegen, soweit an der Verarbeitung ein wichtiges öffentliches
Interesse (z. B. gesetzmäßige und gleichmäßige Besteuerung) besteht.

Recht auf Widerspruch ' .
Sie haben das Recht, aus. Gründen, die sich aus Ihrer besonderen
Situation ergeben, jederzeit der Verarbeitung der Sie betreffenden
Daten zu widersprechen. Allerdings können wir dem nicht nachkommen,
wenn an der Verarbeitung ein überwiegendes öffentliches Interesse
besteht oder eine Rechtsvorschrift uns zur Verarbeitung verpflichtet
(z. B. Durchführung des Besteuerungsverfahrens).

Recht auf Beschwerde

Wenn Sie der Auffassung .sind, dass wir Ihrem Anliegen nicht oder
nicht. in vollem Umfang nachgekommen sind, können Sie bei der zu-
ständigen Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde einlegen.



Im Regelfall ist dies die oder der Bundesbeauftragte für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit (Kontaktdaten unter
www. bfdi. bund. de). Die Kontaktdaten der Datenschutzbehörden
der Länder finden Sie unter www. datenschutz. de/projektpartner/.

Allgemeine Hinweise zu diesen Rechten
In einigen Fällen können oder dürfen wir Ihrem'Anliegen nicht ent-
sprechen (§§ 32c bis 32f der Abgabenordnung). Sofern dies gesetzlich
zulässig ist, teilen wir Ihnen in diesem Fall immer den Grund für die
die Verweigerung mit.
Wir werden Ihnen aber grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Eingang
Ihres Anliegens antworten. Sollten wir länger als einen Monat für eine
abschließende Klärung brauchen, erhalten Sie eine Zwischennachricht.

9. Wo bekommen Sie weitergehende Informationen?

Weitergehende Informationen können Sie dem
o BMF-Schreiben zum Datenschutz im Steuerverwaltungsverfahren vom

13. Januar 2020 (siehe Bundessteuerblatfc 2020 Teil IS. 143,
und auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen
(http://www.bundesfinanzministerium.de unter der Rubrik
Themen - Steuern - Steuerverwaltung & Steuerrecht - Abgabenordnung
BMF-Schreiben / Allgemeines) sowie

o der Broschüre "Steuern von A bis Z"
(siehe http://www. bundesfinanzministerium. de unter der Rubrik
Themen - Service - Publikationen - Broschüren)

entnehmen.


